
  

  

 KOMMUNALER 
  PRÄVENTIONSRAT 
 Zweibrücken 
Der Kommunale Präventionsrat ist in 
 

 den Vorstand,  

 die Lenkungsgruppe, 

 die Geschäftsführung, 

 das Plenum und 

 die Arbeitskreise  
 
gegliedert.  
 
Bisher gab es drei Arbeitskreise: 
 

 Arbeitskreis Integration – in Neugründung, 

 Arbeitskreis Senioren –  in Neugründung, 

 Arbeitskreis Sicherheit – Vorsitz Frau Verena Ecker. 
 
 
Gemäß den Richtlinien werden die Arbeitskreise auf Beschluss des Plenums oder nach Rücksprache und 
in Abstimmung mit dem Vorstand und der Lenkungsgruppe gebildet. 
Jeder Arbeitskreis soll mindestens fünf ständige Mitglieder umfassen. Die Arbeitskreise bestimmen ihre 
Vorsitzende beziehungsweise ihren Vorsitzenden. Die Vorsitzenden haben die Aufgabe, die Sitzungen des 
Arbeitskreises vorzubereiten, zu leiten sowie die Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. 
 
Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Stadt Zweibrücken unter folgendem Link: 
https://www.zweibruecken.de/kpr  
 
Ich bin bereit, mich als Mitglied des Arbeitskreises 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
ehrenamtlich zu engagieren.  
 
Name, Vorname: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich auch, dass ich die Informationen zur DSGVO gelesen habe und damit 
einverstanden bin. 
 
Unterschrift: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Bitte senden Sie die Anmeldung an folgende Adresse: 
 
Stadtverwaltung Zweibrücken - Kommunaler Präventionsrat, Geschäftsführung, Maxstr. 1, 66482 
Zweibrücken oder per E-Mail an stefanie.hartmann@zweibruecken.de. 
 
Vielen Dank 

https://www.zweibruecken.de/kpr
mailto:stefanie.hartmann@zweibruecken.de


 
Datenschutzgrundverordnung 

 
 
Die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, die allein zum Zwecke der Benennung von Ansprechpartnern der Arbeitskreise des Kommunalen 
Präventionsrates notwendig sind, werden auf Grundlage Art. 6 Abs. 1 a DSGVO erhoben. 
 
Für die Nutzung der personenbezogenen Daten bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. 
Eine solche Einwilligung können Sie durch Unterschrift auf der Rückseite freiwillig erteilen. 
 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: 
 
Ich willige ein, dass mir die Geschäftsstelle des Kommunalen Präventionsrates postalisch oder per Mail 
Angebote zu Veranstaltungen oder Nachrichten des Landespräventionsrates übersendet. 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 17 DSGVO jederzeit berechtig, gegenüber der Geschäftsstelle des Kommunalen 
Präventionsrates die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu 
verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Kommunalen Präventionsrat 
der Stadt Zweibrücken übermitteln. 
 
 
Anschrift: 
 
Kommunaler Präventionsrat – Geschäftsstelle,  
Maxstr. 1,  
66482 Zweibrücken 
 
Tel.: 06332/871-131 
 
E-Mail: stefanie.hartmann@zweibruecken.de  
 
 

mailto:stefanie.hartmann@zweibruecken.de

